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auch die weitere allgemeine rage, ob in ahnlichen Fillen auch der
Civilri cht * auf Eheſcheidung erkennen könne, mit ernen „Néegative“
heantwortet

Rom will eben eine allgemeine Erlaubnis nicht ertheilen, ondern
hält Qu dem Princip feſt Recurrant IN Casibus particularibus.

Exaeten (Hollan rofeſſor 5 Auguſtin Lehmkuhl 8

II (Lebensverſicherung.) Sembroniits iſt ern Mann an

ſangs der Vierziger ahre Aſch In ſeiner Jugend aufgewachſen,
chien EL lange kränklich und ſchwächlich, muſste auch öfters den 13
gebrauchen, der ihn für inen ektiker erklärte Er chlug ſich aber
durch und arbeitete in ſeinem Berufe trotz des Geſündeſten. Im
dreißigſten Lebensjahre kam ihm der edanke, ſich in eine Lehbens  2
verſicherung aufnehmen —2  U laſſen. Da ihm bei ſeiner Aufnahme ein
anger Bogen nit Fragen nach verſchiedenen Krankheiten vorgelegt
wurde, die dahin beantworten 0  , ob a nicht an ihnen hon
gelitten, fürchtete er, die Verſicherungsanſtalt würde uihm die Aufnahme
verweigern, venn bL eingeſtand, daſs ETL wegen Lungenentzündung und
darauffolgendem längeren Bronchialkatarrhs oft den Arzt gebraucht
habe Er chließt Aum ohne Gewiſſensunruhe un die Lebensverſicherung
einzutreten, daſs ich jetzt ſo kräftig ind geſund bin, IMm meinem Beruf,
auch EL anſtrengend iſt, entſprechen 3u können. Ueherdies 90
die Verſicherungsgeſellſchaft einen eigens honorierten Arzt, welcher den
Aufzunehmenden gründlich unterſuchen hat; auf EM Urtheil des
Arztes eruht da Hauptgewicht bei der Entſcheidung über Befähigung
de Einzelnen zur Aufnahme. Sempronius wurde aufgenommen und
erfüllte ſeinerſeits die der Prämienzahlung. Er war allerdings
ue kerngeſund, aber deſſenungeachtet immer thätig Nach zehn Jahren
kam uv au Sterbebett beunruhigte ihn, Ob EL recht gehandelt,
al ELr vor zehn Jahren bei Ausfüllung des ihm zur Declaration vor⸗
gelegten Fragebogens einfach niederſchrieb, (C8 habe ihm nie etwas
Ernſtes gefehlt, hie und da habe eu, ie alle eute, inen vorüber⸗
gehenden datarrh gehabt Er weiß nicht, ob EL bei ſeinem dictamen.
das ſich bei dem Eintritt In die Lebensverſicherung gebildet, bleiben
und die Verſicherungsſumme vererben könne, umſomehr, da
Im Berufe hätig ſein onnte, nd bei ſeiner Aufnahme das maßgebende
*  El des Arztes in einer Weiſe 5 ſeinen Gunſten beeinfluſste; oder
ob Er UV freiwilligen UStrt QAus der Verſicherungsgeſellſchaft
dieſe chadlos halten müſſe, wa mit großem Nachtheil für ihn
bunden wäre, da ELr von dem einbezahlten keine Zinſen und

drei Viertel des Geſammtbetrages ſtatutengemäß zurückerhielte.
Was wird ihm ſein Beichtvater Titu zu antworten haben

Die Lebensverſicherung iſt ein zweiſeitiges Rechtsgeſchäft, Ein
auf Gegenſeitigkeit beruhender ertrag, vermöge deſſen die Bank
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einer Verſicherungsanſtalt, der eine Paeiscent, 68 übernimmt, gegen
Eine jährliche oder einmalige Einzahlung gewiſſe Summen, die
ihr als Eigenthum üÜberlaſſen werden, nach eingetretenem Tode des
Verſicherten, welcher der zweite! aekscent ſt, an die Erben des letzteren5  be Urein beſtimmtes Capital auszu ezahlen. Die jährlich vom (oder

Uen) Verſicherten I leiſtende Einzahlung heißt Prämie, die von 0  f
Verſicherungsbank über die Iu empfangende Verſicherungsſumme aus—
geſtellte Urkunde Polizze. Die In der Polizze genannte Verſicherungs—
ſumme iſt erſt nach dem erfolgten Tode des Verſicherten und
Einmal fällig, zum Unterſchied den Leibrenten, deren Aus—
bezahlung dem Leben der perceptionsberechtigten Perſon bedingt
iſt und jährlich erfolgt; vergl. Albert die Leibrenten-, Lebens  2
verſicherungs— und Rentenanſtalten. München 1862, 73

leber die juriſtiſche Natur der Lebensverſicherung ſind die Fach
leute verſchiedener Meinung; die einen halten ſie für inen gewöhn—
lichen (ſſeeuranzvertrag mit einigen begrifflich unweſentlichen
Abweichungen; die anderen für ein eigenartiges Rechtsgeſchäft, 9
wöhnlich für einen Sparcaſſenvertrag, der ein modificiertes Darlehen
iſt; wieder andere für eine Vereinigung beiden, Aſſeeuranz⸗
und Sparcaſſenvertrag; lehe Victor Ehrenberg, Juriſtiſche Natur
der Lebensverſicherung. Stuttgart 1886, 2

Inwieferne der Verſicherte für den Fall ſeines Todes den Hinter⸗
laſſenen Ur die Bank der Verſicherungsanſtalt Hilfe, Verſorgung
angedeihen aſſen will, hat die Verſicherung mit der Bürgſchaft Aehn⸗
ichkeit, unterſcheidet ſich aber von ihr dadurch, daf ſie ern ſelb—
ſtändiger Vertrag iſt, während die Bürgſchaft acceſſoriſch inen anderen
Vertrag begleitet. Sie gehört zu den Rechtsgeſchäften, 3u
den Glücksverträgen (Contractus aleatorii). Schwane, Sp M
8 runer, Th III I

Die Verſicherungsanſtalten in nach allgemeinen Zügen ein-—
ander ähnlich, befolgen jedoch im einzelnen beſondere Statuten, auf
welche ſie ſich verpflichten, und beſondere Prämientarife; ſie nehmenMitglieder auf, welche Iu beſtimmten Ländern wohnen, 9e
wiſſ

Es Alter haben, beſtimmten Berufen angehören; die inen ordern,
daſs ſie ſich bei ihrer Aufnahme nach ärztlichem Gutachten einer
untadeligen Geſundheit erfreuen, andere nehmen dieſer Forderung
wenigſtens ausnahmsweiſe Imgang, erhöhen aber dafür die Prämien,B die In 0 errichtete Lebensverſicherungsbank für eutſchland (1829) III Da In unſerem Falle nich angegeben
iſt, bei welcher Lebensverſicherungs⸗Anſtalt Sempronius Aufnahme
fand, ſo kann die Löſung der al  en Fragen nach allgemeinenGeſichtspunkten gegeben werden.

Sempronius, welcher von der Bank der Lebensverſicherung heim
Abſchluſs des S In rechtlicher Weiſe nach einen früheren
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Krankheiten gefragt wurde, hat ſich durch Uebergehung derſelben mit
Stillſchweigen eines dotus ſchuldiggemacht; die Iu ihm vorhandene
Furcht, die Geſellſchaft würde ihm möglicherweiſe dle Aufnahme
verweigern, wenn Eu, der Wahrheit entſprechend, ſeine Krankheiten
angäbe, ewer daſs ſein dietamen. eS genüge, erlaubt in die
Verſicherung einzutreten, zur Zeit des Eintrittes berufstüchtig zZu
ſein, zum Schein wahr und ſicher war

Der jer begangene dotus un“ der durch ihn veranlaſste Irr
thum bezöog ſich nich auf die Natur des Vertrages, ſondern auf
die IS  4 Contrahendi. die ſich zum Vertragsgeſchäft als Ctwas
Aeußerliches, al ein ACCessorium erhält, weswegen der Vertrags—
conſens An ſich durch den beigehenden Olus Iu keiner eiſe an
nulliert iſt (ef Lessius, de justitia jure. 15 CD 17 dub 9.0

Es iſt zu unterſuchen, ob der hier geſetzte důeolus al dolus
Cohtractui CaunsalNI dans oder als dolus 1 COhtraetum ieidens
U betrachten ſei ꝗ der unterlaufene deolus erſter Art, dann iſt
der ſo eingegangene Vertrag nach dem natürlichen Recht nicht ſchon an

ſich ungiltig, könnte aber vonſeite de Iolose Hintergangenen geſetzlich
aufgelöst, beziehungsweiſe bei dem C  6 Richter behufs der
Reſeiſſion oder Irritation eingeklagt werden, der Vertrag über—
haupt löslich iſt, was hier zutrifft; der Hintergangene hat nämlich
da Recht, ſich dem, der ihn beſchädigt hat, entſchädigen zu
laſſen, vas durch die Auflöſung de. Vertrages vonſeite de Richters
und die Herſtellung des früheren Zuſtandes geſchehen kann, umſo⸗
mehr, da kein COnSEUSUS plenus infolge des dolu vorlag Die Be
dingung, der Vertrag ſoll aufrecht bleiben, venn nicht ein dolus
oder Contractul CausalII dans intercediert, wird, venn ſie
Heim ſchluſs nicht ausdrücklich eigeſe wird, nach dem Völker—
recht als ſtillſchweigend beigegeben erachtet.

ſt der dolus In Bezug auf Abſchließung de  2 ertrages
ineident, nicht al  8 Urſache 3u betrachten, dann kann der Beſchädigte
nicht auf Reſeiſſion de  U Vertrages, ſondern auf Ausgleichung
de ihm zugefügten Schadens, B ur Ergänzung Preiſes
U —— W., beſtehen.

Da das Zeugnis (8 Arztes der Verſicherungsanſtalt zugunſten
68 Sempronius gelautet hat, o iſt anzunehmen, daſs der Olus
de  D Semproniu uur als ineident zu betrachten ſei, und daſ ſeine
Aufnahme In die Lebensverſicherung auch dann zuſtande gekommen
wäre, enn br eine früher überſtandenen Krankheiten angegeben
hätte Lungenentzündung und Bronchialkatarr In rüheren Jahren,
die contractmäßig hätten angegeben werden ſollen, machen zur luf⸗
nahme In die ebensverſicherung nicht geradezu unfähig, wie andere
Krankheiten. Die früher erwähnte Gothaerbank hat In ihrer Ver—
aſſung 844 Al der erforderlichen Geſundheit ermangelnd, mithin
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zur Auuahme nicht geeignet, werden insbeſondere angeſehen: Perſonen, die ni vaceiniert worden oder die die natürlichen Blattern
und ähnliche Krankheiten (nämlich indeulierte Blattern oder Vaceine)nicht gehabt haben, ingleichen Wahnſinnige und Epileptiſche, auch nit
lebensgefährlichen organiſchen Fehlern behaftete. Auch behält ſich die
Bank vor, über die an bedeutenden, leicht mit neuen Anfällenwiederkehrenden Krankheiten, B Gicht, gelitten haben, auf den
Grund ärztlicher Zeugniſſe beſonders 3 entſcheiden.Die Germania In Stettin hat inter ihren allgemeinen Be⸗
dingungen 8 Dieſer Verſicherungsvertrag iſt für die Germania
unverbindlich, mit der Wirkung, daſ ihr alle bezahlten Prämienverfallen in Wenn in den Declarationen oder ſonſtigen Schrift⸗ücken oder Erklärungen, auf Grund deren die Verſicherung ab⸗
geſchloſſen, umgeſchrieben oder nach dem Erlöſchen oder der Suspen⸗dierung wieder inkraft geſetzt wurde, Unrichtige Angaben oder Er⸗
klärungen erfolgt, oder Thatſachen nicht angegeben ſind, velche nachdem Ermeſſen Sachverſtändiger auf den Entſchluſs der Germania,Iu den Verſicherungsvertrag bedungenermaßen ſich einzulaſſen, hättenEinfluſs haben können 4 erg Leben  S  V.A der Hypoth.⸗ und
Wechſelbank, Dieſe Vertragsbedingungen auten ſtrenge Fu⸗gunſten der betreffenden Verſicherungsbank; EI könnten Agenten,die im Namen der Verſicherungsanſtalt Verträge ſchließen, In die
Gefahr kommen, gegen die Verſicherungsnehmer inen dolus zu be⸗
gehen, venn ſie PS an der Angabe und präciſen Erklärung dieſer und
ähnlicher Bedingungen ehlen ließen. Gleichwohl iſt die Unterſcheidungzwiſchen dolus und OIuS Im oben angegebenen Sinn nicht ignoriert,auch die Entſcheidung einſeitig von dem Urtheil der Sachverſtändigen der Verſicherungs⸗Genoſſenſchaft abhängig gemacht wird.

Inter der Vorausſetzung, daſs der Semproniu begangeneOIUS nur ein OIuUS incidens ſei, dürften die Sachverſtändigen der
Verſicherungsbank nach dem natürlichen Sittengeſetz dieſer nicht gut⸗achtlich rathen, zu ihren Gunſten den Verſicherungsvertrag gerichtlichaufheben zu laſſen, weil dadurch der Verſicherte in 3u hohem Maßeund ungerecht geſchädigt würde; NUuL adenerſatz könnte für die
Verſicherungsgeſellſchaft von Sempronius, beziehungsweiſe ſeinen Erben
rechtlich gefordert werden.

Für Sempronius beſteht keine Pflicht, den ihm begangenenOlus bei der Verſicherungsgeſellſchaf zu Anzeige zu bringen, eine
Forderung, die zu 19bros waäre und deswegen als moraliſch un  2
möglich betrachtet werden müſste, während ES der Verſicherungs⸗geſellſchaft unbenommen bleiben muſs, den OIus des Sempronius
3u eweiſen. Sempronius iſt auch nicht zu verpflichten, ſeinerſeitsden Vertrag mit der Verſicherungsgeſellſchaft aufzuheben und mit
großem Nachtheil für ſich aus derſelben auszutreten. Er genügt,
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EL an die der Verſicherungsgeſellſchaft eine Nachzahlung
macht, durch welche die höher anzuſetzende Prämie, die zu niedrig
einbezahlt wurde, ausgeglichen wird;) und enn EL dieſe Zahlung
tecto nomine, durch den Beichtvater der Caſſe der Verſicherungs⸗
geſellſchaft einſendet, ähnlich, wie die königlich bayeriſche rand⸗
verſicherungs⸗Anſtalt gemã einer Anordnung vom October 188
Reſtitutionen entgegennimmt; (vergl dieſe Zeitſchrift, 1884, 614.)
Es ſodann der rechtmäßigen Vererbung der Verſicherungs⸗
ſumme vonſeite de Sempronius ein Hindernis nicht im Wege, indem
viu annehmen, daſ EL die Prämien bis 3u ſeinem Ableben richtig
eza  L, ſich nicht ſelbſt das Leben nahm oder an der Geſundheit
Hädigte, nicht im Zweikampf ſeinen Tod fand, nicht mit dem Tod
1  7 nicht 5 einer Freiheitsſtrafe von zwei⸗ oder mehrjähriger
Dauer, die * anzu atte, verurthei wurde U.

München. Univerſitäts⸗Profeſſor Dr o Wir  m  E.
III (Aus en Goldminen Afrikas, oder Oecupation

einer bereits oceupierten Mine und Reſtitutions⸗
pflicht.) Nachſtehender Fall iſt von einem iſſionär QAus Südafrika
der Quartalſchrift zur Beſprechung vorgelegt worden.

Mehrere Individuen eſitzen gemeinſchaftlich eine Leiche Goldmine.
Ihr Repräſentant, ertus, iſt beauftragt, alle Geſchäfte betreffs der
Mine zu beſorgen, beſonders die geſetzlichen Taxen monatlich Iu zahlen,
da im 0 einer Vernachläſſigung m dieſem Punkte die Mine von
jedem Beliebigen annectiert werden könnte. Obwohl Albertus on
rüher einmal Urch ſeine Fahrläſſigkeit den Eſt der mne n Gefahr
gebracht jedermann ar da bekannt; doch onnte das Vertrauen
ſeiner Auftraggeber In ihn nicht erſchüttert werden hat EL
wieder die Zahlung der monatlichen Abgaben ſeit einem halben ahre
unterlaſſen. Uardus, ein fiffiger oldſucher, hört davon auf eine
vertrauliche Weiſe Sofort ma inen freundſchaftlichen Beſuch
bei Albertus und eS gelingt ihm, alle wiſſenswerten Einzelheiten

Die erfaſſung der Gothaer Lebensverſicherungs-Bank enthält
K „Aufnahmen un den Verband der Lebensverſicherungs-Bank mit Prämi

erhöhung für unzureichende Geſundheit finden Nur ausnahmsweiſe bei denen
die Scharlachfieber oder Maſern beſtimmt oder muthmaßlich noch nicht

gehabt haben, nach folgenden, auf den Grund ärztlicher Eefahrung mit Sorgfalt
abgemeſſenen näheren Beſtimmungen: Im C von bis einſchließlich

Jahren ird die Prämie IN Procent ihres ſummariſchen Betrages erhöht;
von 24 bis einſchließli Jahren Procent, von 2 bis einſchließlich

Jahren Procent; von 31 bis einſ

legli 35 I  ahren M Procent,
von bis einſchließli Jahren um Procent. ‚CCit anderen Worten man

zahlt auf 100 Thaler Prämienſumme 5, 2, Thaler mehr 5) In einem
höheren Alter findet eine Prämienerhöhung nicht C) Die Prämienerhöhung
hört auf, ſobald der Verſicherte von der inzwiſchen eingetretenen Krankheit
vollkommen geneſen iſt, eil dann der Grund dazu wegfällt.“

Linzer „Theol.⸗prakt. Quartalſchrift“ 1891,


